
 

 

 

Weisung 202405004 vom 01.05.2024 – Aktualisierung 

der Fachliche Weisungen zum Werkvertragsverfahren  

Laufende Nummer:  202405004   

Geschäftszeichen:  INT 24 – 5731.3  

Gültig ab:  01.05.2024   

Gültig bis:  unbegrenzt   

SGB II:  nicht betroffen   

SGB III:  Weisung   

Familienkasse:  nicht betroffen   

 

Aufhebung von Regelungen:   

• Weisung 201711007 vom 20.10.2017(Abgelaufen am 30.04.2024) – Fachliche 

Weisungen zum Werkvertragsverfahren  

 

Zusammenfassung  

 

Die Fachliche Weisungen zum Werkvertragsverfahren wurden aktualisiert und 

redaktionell überarbeitet.  

1. Ausgangssituation  

Aufgrund von Rechts- und Verfahrensänderungen wurden die Fachliche Weisungen zum 

Werkvertragsverfahren vom 20.10.2017 aktualisiert und redaktionell überarbeitet  

2. Auftrag und Ziel  

Mit dieser Weisung werden die aktualisierte Fachliche Weisungen zum 

Werkvertragsverfahren mit sofortiger Gültigkeit zur Verfügung gestellt. In der 

Änderungshistorie wird über die wesentlichen Änderungen informiert. 

Die aktualisierte Fachliche Weisungen steht ab sofort in der geltenden Fassung im Internet 

(Weisungssammlungen nach Rechtsnormen) zur Verfügung. 

https://www.baintranet.de/011/004/004/011/Seiten/Weisung-201711007.aspx
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sonstige-rechtsnormen
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sonstige-rechtsnormen


 

 

 

Die bisherige Weisung vom 20.10.2017 wird durch die aktuelle Weisung aufgehoben 

3. Einzelaufträge  

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) beachtet die Weisung und wendet die 

Fachlichen Weisungen in der jeweils geltenden Fassung an.  

4. Info  

Entfällt   

5. Haushalt  

Entfällt  

6. Beteiligung  

Entfällt   

  


